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nous [aire de la propagande pour avoir un
grand nombre d’infirmiéres. Un merci
pour tout ce que vous nous avez montré
aujourd’hui et des félicitations pour la
belle tenue des samaritaines.» De nou-
veaux applaudissements, et le major Mes-
serli, aprés avoir remercié M. le préfet de
Chétel pour sa présence, céde la parole au
capitaine Nicod. En insistant sur I'utilité
de notre dévouement, le capitaine Nicod
acheve en [élicitations et nous souhaite
un joyeux retour dans nos foyers. Ce sont
encore des applaudissements. — L’heure
de critique est terminée, mais un beau
devoir nous attend. On va fleurir le sol-
dat-mort de Chatel; le cortége se forme et
au rythme du tambour, les blouses blan-

ches suivent en cadence, du méme pas, en
méme rang que nos soldats. Nous les sui-
vons dans les rues de Chétel accueillant,
fidéles a notre tiche, avec eux jusqu’a la
tombe.

Les plus vils et sincéres remerciements
vont de nos ceeurs reconnaissants a tous
les organisateurs, au major Messerli, aux
capitaines Guisan, Burnier, Kraft, Nicod,
a MM. les officiers, sous-officiers et sol-
dats, a MM. les premiers-lieutenants Jac-
cottet et Keelliker, 4 1a S.S.’I. S. S., sur-
tout a son président, M. Mérinal, aux
éclaireurs, au dévoué comité de la Sec-
tion des samaritaines de Lausanne, qui
tous, par leur action et leur présence,

nous ont offert une journée si mémorable.
M. C.

Die Feldiibungen des Jahres 1936.

Auch im abgelaufenen Berichtsjahre
haben die Samaritervereine, mit ihnen
auch einige Rotkreuzkolonnen, Militéar-
sanitiits- und andere Vereine, eine grosse
Tatigkeit in  der Durchfithrung von
Feldiibungen entfaltet, das heisst von
Uebungen im Gelinde oder in dazu ge-
eigneten Objekten, wie Ifabrikanlagen,
grosseren Gebduden aller Art. Beim
Schweizerischen Samariterbund sind 129
solcher Uebungen zur Subvention ange-
meldet worden, beim Schweizerischen
Roten Kreuz nur 119. Bekanntlich unter-
stittzen sowohl der Samariterbund wie
auch das Rote Kreuz diese Uebungen mit
Barsubventionen, sofern wenigstens die
Anmeldungen und eine Berichterstattung
dariiber erfolgen. Offenbar sind noch
nicht alle Vereinsvorstinde orientiert,
dass beiden Organisationen Subven-
tionsgesuche eingereicht werden konnen.
An diesen Uebungen beteiligten sich ca.
7000 Mitglieder. Den einzelnen Uebungen
dienen jeweilen Suppositionen von gros-

sern: Ungliicksereignissen zur Unterlage.
Verkehrsunfille aller Art, von Auto und
Lisenbahn, I'lugzeugabstiirze, Lawinen-
verschiittungen und Abstiirze im Gebirge,
Erdrutsche, wie solche im letzten Jahre
sehr oft sich ereigneten. Sogar eine Lird-
bebenkatastrophe wurde beigezogen, fer-
ner Brandausbriiche. Als Schlechtwetter-
programm diente der Einschlag einer
Granate in ein Schulhaus. Offenbar tagte
damals gerade die Schulkommission, da
laut Bericht als Verletzte zwolf Erwach-
sene und nur acht Schiiler zu bergen
waren. Dass die Suppositionen nicht
immer gliicklich ausgewihlt werden,
darauf wird in den Expertenberichten
wiederholt hingewiesen. Man trifft oft auf
viel zu gesuchte Annahmen, wodurch die
Wahrscheinlichkeit des Ungliicksereig-
nisses recht fraglich wird. Zu oft wird
immer noch in die Supposition aufge-
nominen, dass sich der betreffende Sama-
riterverein auf einem Ausflug oder an
irgendeinem Vereinsanlasse befand und
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deshalb zulillig in die Lage kam, sich
aktiv an Rettungsaktionen zu beteiligen.
Diese Annahme wird ja etwa einmal ein-
treffen konnen, aber sie sollte nicht als
Regel gelten. Eigenartig bertihrt folgende
Annahme: Eine Schule macht Picknick-
halt auf einer Wiese, die oberhalb eines
Steinbruches gelegen ist. Nun geschieht
das Schreckliche, dass durch Sprengun-
gen, die im Steinbruch vorgenommen
werden, mehrere Kinder verlelzt werden.
Wir wollen doch annehmen, dass der be-
treffende Lehrer seine Schule nicht an
cinem solchen Platze gelagert hiille, ohne
sich vorher zu erkundigen, ob Sprengun-
gen vorgenommen werden!

Wichtig ist fir die Durchlithrung
einer I'eldiibung, dass ihr eine gute
Organisation zugrunde liegt, die aul vor-
herigem Studium der in Betracht kom-
menden Ifaktoren beruht, wie der lokalen
Verhiltnisse, der Zahl der Teilnehmer,
des zur Verfiigung stehenden Uebungs-
gebietes usw. s wird ja nicht immer
moglich sein, die Zahl der Teilnchmer im
voraus zu kennen, so witnschenswert dies
wire. Rechtzeitige Iithlungnahme mit
den betr. Vereinsvorstinden diirfte viel-
mals dies moglich machen. Genaue Zah-
len werden zwar selten erhiltlich sein,
da rechl ofl sich diese oder jene Milglie-
der erst im letzten Momente zur Teil-
nahme entschliessen, meist solche, die
mehr des Austluges als der aktiven Mit-
arbeit wegen sich beteiligen. Dass auch
die Zahl der Verletzten fiir die Aulfstel-
lung der Supposition weitgehend be-
riicksichligt werden muss, ist verstind-
lich. Recht oft werden zu viele Verletzte
angenommen, wodurch meist die Einzel-
arbeit leidet und auch die Arbeit der be-
obachtenden Experten erheblich er-
schwert wird.

Ein anderes Kapitel betrilft die Lei-
Uebungen. Wenn nicht

tung solcher

Aerzte dies tun, so wird es sich meist um

Hilfslehrer handeln, oder um Leute,
denen ein gewisses organisatorisches

Talent inne ist. Die Aufgabe des Leiters
ist, die Arbeit der Unlergruppen zu be-
stimmen, die
geben, nicht aber selbst aktiv mitzuhel-
fen. Auch die Gruppenchels diirfen sich

notigen Weisungen zu

nicht zuviel aktiv beteiligen; sie haben
die Tatigkeit ihrer Gruppe zu iiber-
wachen. Vor allem aus soll der Leiter
oder der Gruppenchel nicht immer reden.
Iin Hilfslehrer, der immer nur schwalzt,
um dadurch all sein Wissen bekannt zu
geben, verliert seine Autoriliit; seine Zu-
horer langweilen sich, horen nicht mehr
zu und sind alle froh, wenn die Uebung
vorbei ist. Man kann da ruhig sagen: «Der
Zweck der Uebung hat denselben nicht
erreicht», wie ein militirischer Instruktor
vor vielen Jahren sich anlésslich einer
Ucbung ausdriickte. In den Experlen-
berichten wird auch immer wieder dar-
aul hingewiesen, dass zuviel geschwalzt
wurde, sowohl von den Gruppenchels, als
auch von den Teilnehmern, wobei wir
gleichzeitig auch gerne mitteilen wollen,
dass vielerorts die Ruhe und die Disziplin,
mit der gearbeitet wurde, besonders
lobend hervorgehoben wurde. Wir haben
Bericht den
Wunsch ausgesprochen, es mochle with-
rend den Uebungen ein Schwatz- und
auch ein Rauchverbot angeordnet wer-
den. Es bietet sich nach der Uebung Zeit

bereils im letztjihrigen

genug, diesen Liebhabereien nachzu-
kommen.

Mit Recht wird auch etwa iiber die
Ausriistung der Teilnehmer geklagt. So
Jammert ein Experte anlisslich einer
Uebung in der Nihe I'reiburgs im Uechl-
land: «Es wurde tiichtig und gewissen-
haft gearbeitet, aber um Gotteswillen,
auch wenn es sich um Hilfslehrer han-
delt, nicht in Halbschuhen und Seiden-
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stritmpten»! Es handelte sich um eine
Uebung im Vorwinter, welcher als Sup-
position Rettung von Lawinenverschiit-
teten zugrunde lag!

Ein Iehler, immer wieder zu konsta-
tieren, ist der Abtransport von Leicht-
verletzten, bevor Schwerverletzte be-
sorgt worden sind. Dass ein Patient mit
einer I'ingerverletzung mit der DBahre
tr'ansportiert werden musste, nur um der
Transportabteilung Arbeit zu geben,
leuchtet auch nicht ein. Es ist keine
Leichtigkeit, das ist ohne weiteres zuzu-
geben, sich bei solchen Uebungen in die
eigentliche Unfallsituation hineinzuden-
ken, da es sich eben nur um Annahmen,
nicht um die Wirklichkeit handelt. Umso
mehr ist es Aufgabe der Leiter und vor
allem auch der Gruppenchefs, in ihren
Weisungen darauf aulmerksam zu
machen. Man wird mir sagen, im Ernst-
fall mache sich die Sache von selbst
anders. Mag sein, aber wir miissen schon
bei solchen fingierten Unfallereignissen
die Leute moglichst gewohnen, die Pa-
tienten so anzufassen, wie dies im Ernst-
falle zu geschehen hat. Wichtig ist
natiirlich auch eine klare Angabe der
Verletzungen des Patienten. Wir miissen
unbedingt verlangen, dass die Aufstel-
lung der sogenannten Diagnosenzettel im
Einverstindnis mit dem Arzte geschieht,
damit dem Helfer auch deutlich vor
Augen gefithrt wird, um was fiir eine
Verletzung es sich handelt. Besonders die
Angabe von allgemeinen Nebenerschei-
nungen, die sich beim Verletzten finden
konnen, als Folge seines Beinbruches,
seiner Verletzung usw., soll nicht vom
Hilfslehrer allein aulgestellt werden.

Unverstindlich ist wiederum, dass
anliisslich einer Nachtiibung mit der An-
nahme: «Unwetter- und Sturmschaden,
wobei Biume im Walde umgerissen und
Leute verletzt wurden», diesen Patienten

befohlen wurde, kein Lebenszeichen von
sich zu geben. Nicht etwa in der An-
nahme, dass diese Verletzten bewusstlos
seien, sondern nur deshalb, um den
suchenden Samaritern ihre Aufgabe zu
erschweren. Das sind Unnatiirlichkeiten,
die auszumerzen sind. — Beim Durch-
gehen der Berichte, die den subventio-
nierenden Organisationen, Samariter-
bund und Rotes Kreuz, zukommen, miis-
sen wir etwa einmal konstatieren, dass die
den beiden Stellen gemeldeten Uebungs-
kosten in ihrer Hoéhe verschieden an-
gegeben werden. Es geht daraus hervor,
dass die Orientierung durch die Vereins-
leitung derjenigen, welche die einzelnen
FFormulare auszufiillen hatten, eine un-
geniigende war. Dies sollte abgestellt
werden. Wir mochten zudem hier darauf
aufmerksam machen, dass beide Insti-
tutionen das Recht haben, Einsicht in
die -Auslagebelege zu nehmen. Und
weil wir von Austillung der IFormulare
sprechen, méchten wir auch die drin-
gende Bitte aussprechen, dass dazu nicht
Tintenstifte oder Bleistifte verwendet
werden, da die Schrift oft unleserlich ist
oder schmierig wird. Tinte ist tiberall
vorhanden, und die Bemerkung eines Hilfs-
lehrers, dass Tintenstifte auch von Ban-
ken und Postverwaltung zu Unterschrif-
ten zugelassen werden, hort sich als eine
recht einfiltige an. Wir haben es nicht
nur mit Unterschriften zu tun, sondern
mit Berichten und Angaben, und wir
diirfen verlangen, dass solche leserlich
sind und nicht nur hergeschmiert wer-
den.

Wir haben von Fehlern gesprochen,
die etwa vorgekommen sind. Wir wollen
aber unsern Bericht nicht schliessen,
ohne ganz besonders darauf hinzuweisen,
dass aus vielen Berichten die grosse
Anerkennung hervorgeht, welche der
unentwegten und fleissigen Arbeit unse-
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rer Samariter gezollt wurde. Mancher
opfert seinen freien Sonntag, um mit-
zuhellen, sich vorzubereiten im Dienste
seines Nichsten, und wir verstehen es,
wenn nach getaner Arbeit der Gemiitlich-

vor allem auch unsern Experten, den Lei-
lern, wie auch den Behorden, welche da
und dort die Durchfithrung solcher
Uebungen erleichtert haben, gehort der
beste Dank des Samariterbundes und des

keit gehuldigt wird. All den Teilnehmern, Roten Kreuzes. Dr. Scherz.

Schweizerischer Samariterbund - Alliance suisse des Samaritains.
Mitteilungen des Verbandssekretariates — Communications du Secrétariat général.

Hilfslehrerkurse pro 1937.

Wir erinnern daran, dass dieses Jahr noch folgende Kurse stattfinden werden:
Spiez: Wochenkurs vom 23.—31. Oktober, mit Vorpritfung am Sonntag, 26. Sep-

tember, von 9.45—12 und 14—17.30 Uhr. Schluss der Anmeldelrist: 21. September.
Thalwil: Wochenkurs vom 6.—14. November mit Vorpritfung am Sonntag, 3. Oktober,

von 9.45—12 und 14—17.30 Uhr. Schluss der Anmeldefrist: 28. September.

s dirfen nur solche Kandidaten angemeldet werden, die tiber die nétigen
Vorkenntnisse (griindliche Samariterkenntnisse) und ein gewisses Lehrgeschick
verfiigen. Ste sollen insbesondere belihigt sein, das am Hillslehrerkurs Gelernte dann
auch den Mitgl'edern der eigenen Sektion richtig vorzuzeigen. Die Angemeldeten
sind verpllichtet, den gesamlen Unterrichtsstoll des Samariterkurses griindlich zu
repetieren. Sie werden anlisslich der Vorprifung und nochmals bei Kursbeginn
hiertiber gepriitt werden. Vom Ergebnis dieser beiden Priifungen hingt die Zu-
lassung zum Kurs ab und rchtet sich im tibrigen nach dem Regulativ [t Hills-
lehrerkurse, das sich im Besitze aller Vereinsvorstinde belindet. I'ir die Anmel-
dungen sind beim Verbandssekretariat besondere Anmeldeformulare zu verlangen;
diese enthalten unter anderem den Text der Erklarung, wonach sich jeder Kandidalt
verpllichten muss, withrend mindestens drei Jahren als Hilfslehrer titig zu sein.

Das Kursgeld von I'r. 10— liir jeden Teilnehmer ist nach bestandener Vor-
prifung auf Postcheckkonto Vb 169, Schweizerischer Samariterbund, Olten, ein-
zubezahlen.

In der Regel kann vom gleichen Verein nur ein Kandidat beriicksichtigt werden,
und es hat eine Sektion Irithestens nach Ablaul von drei Jahren wieder das Recht,
einen Hillslehrerkurs zu beschicken. Ausnahmsweise und sofern es die Verhiiltnisse
geslatten, konnen weitere Kanaidaten zugelassen werden gegen Lntrichtung des
erhohten Kursgeldes von I'r. 50.— gemiss dem neuen Regulativ, welches im Monat
September simtlichen Sektionen zukommen wird.

Die vorpritfungen sind fiir simtliche Kandidaten obligatorisch. Wer der Vor-
prifung fernbleibt, kann zum Kurs nicht zugclass_en \_vcrden. Anlésslich der Vor-
pritfung itbernimmt die Zentralkasse des-Schweizerischen Samariterbundes die
Hilfte der Billettkosten III. Klasse und die Kosten fiir das Mittagessen (ohne Getrianke).

[iir den eigentlichen Kurs fallen die Billettkosten zu Lasten der abordnenden
Sektionen. Hingegen werden die Teilnehmer, soweit sie nicht zu Hause schlafen und
essen konnen, aul Kosten der Zentralkasse logiert und verptlegt (Getranke immer zu
Lasten der Teilnehmer).

Alle weiteren Mitteilungen werden den Kursteilnehmern jeweils rechltzeitig
durch Kreisschreiben itbermittelt. o

Verspiitele Anmeldungen kénnen nicht beriicksichtigt werden. ITiir allfallige
weitere Auskiinfte steht unser Sekretariat jedcrzeit gerne zur Verliigung.

Schweizerischer Samariterbund,
Der Verbandssekretir: E. Hunziker.



	Die Feldübungen des Jahres 1936

